
Niedersächsisches Gesetz  
über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) 

 
Vom 24. März 2006 (Nds. GVBl. S. 178) 

 
 

§ 1 
Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes 

 
 1Die Behörden des öffentlichen Gesundheitsdienstes fördern und schützen die Gesundheit 
der Bevölkerung. 2Dabei wirken sie auf die Stärkung der Eigenverantwortung der Bürgerinnen 
und Bürger hin. 3Sie arbeiten mit anderen Trägern, Einrichtungen und Vereinigungen zusam-
men, die in für die Gesundheit bedeutsamen Bereichen tätig sind. 
 

§ 2 
Organisation des öffentlichen Gesundheitsdienstes 

 
 (1) 1Behörden des öffentlichen Gesundheitsdienstes sind 
 
1. das Fachministerium als oberste Gesundheitsbehörde, 
 
2. die Landkreise und kreisfreien Städte sowie 
 
3. das Landesgesundheitsamt (§ 9). 
 
2Die Landkreise und kreisfreien Städte werden dabei im eigenen Wirkungskreis tätig, soweit die 
Aufgabe nicht durch Gesetz oder Verordnung dem übertragenen Wirkungskreis zugeordnet ist. 
3Die Zuständigkeit der großen selbständigen Städte und der selbständigen Gemeinden wird 
ausgeschlossen (§ 11 Abs. 1 Satz 1 und § 12 Abs. 1 Satz 3 der Niedersächsischen Gemeinde-
ordnung).  
 
 (2) 1Landkreise und kreisfreie Städte richten zur Erfüllung ihrer Aufgaben des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes einen medizinischen Fachdienst ein. 2Im medizinischen Fachdienst sind in 
ausreichender Zahl Fachkräfte einzusetzen, insbesondere  
 
1. Ärztinnen oder Ärzte, die berechtigt sind, die Gebietsbezeichnung „Öffentliches Gesund-
heitswesen“ zu führen, 
 
2. andere Ärztinnen oder Ärzte, die berechtigt sind, eine Gebietsbezeichnung zu führen, so-
wie 
 
3. Angehörige von Gesundheitsberufen mit den erforderlichen Kenntnissen des Gesundheits-
rechts und des öffentlichen Gesundheitswesens. 
 
3Die fachliche Leitung des medizinischen Fachdienstes muss einer Ärztin oder einem Arzt nach 
Satz 2 Nr. 1 obliegen. 
 
 (3) Amtsärztinnen und Amtsärzte sind die Ärztinnen und Ärzte, die bei einem Landkreis 
oder einer kreisfreien Stadt im öffentlichen Gesundheitsdienst tätig und berechtigt sind, die Ge-
bietsbezeichnung „Öffentliches Gesundheitswesen“ zu führen.  
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§ 3 
Infektionsschutz 

 
 (1) 1Den Landkreisen und kreisfreien Städten obliegen 
 
1. die Aufgaben des Gesundheitsamtes, der zuständigen Behörde oder der zuständigen Stel-
le nach dem Infektionsschutzgesetz oder einer aufgrund des Infektionsschutzgesetzes erlasse-
nen Verordnung und 
 
2. die Überwachung der Hygiene von Badegewässern und Badegebieten. 
 
2Zur Aufgabe nach Satz 1 Nr. 1 gehört es auch, auf die Erhöhung der Impfquote für öffentlich 
empfohlene Schutzimpfungen hinzuwirken. 3Die Aufgaben nach den Sätzen 1 und 2 gehören 
zum übertragenen Wirkungskreis. 
 
 (2) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Verordnung die Zuständigkeit für die Auf-
gaben nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 auf das Fachministerium, eine andere Landesbe-
hörde oder die Gemeinden zu übertragen, wenn dies zur sachgerechten Erfüllung der Aufgaben 
erforderlich ist.  
 

§ 4 
Prävention und Gesundheitsförderung 

 
 (1) 1Die Landkreise und kreisfreien Städte veranlassen, unterstützen und koordinieren prä-
ventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen; sie können diese auch selbst durchführen. 2Die 
Maßnahmen bestehen insbesondere in Information, Beratung und Aufklärung über Gesund-
heitsgefährdungen, gesundheitsfördernde Verhaltensweisen und Verhältnisse in Bezug auf 
Vorsorge, Krankheitsfrüherkennung und Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation. 
 
 (2) Die Landkreise und kreisfreien Städte wirken auch darauf hin, dass Personengruppen 
und Einzelpersonen Hilfen und Leistungen zur Gesundheitsversorgung erhalten, die diese auf-
grund ihrer besonderen Lebensverhältnisse nicht selbständig in Anspruch nehmen können.  
 

§ 5 
Kinder- und Jugendgesundheit 

 
 (1) 1Die Landkreise und kreisfreien Städte schützen und fördern besonders die Gesundheit 
von Kindern und Jugendlichen. 2Dazu sollen sie insbesondere gemeinsam mit Tageseinrichtun-
gen für Kinder und Schulen zielgruppen- und lebensraumbezogen auf die Prävention und auf 
eine gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen hinwirken.  
 
 (2) 1Die Landkreise und kreisfreien Städte untersuchen die Kinder rechtzeitig vor der Ein-
schulung ärztlich auf gesundheitliche Beeinträchtigungen, die geeignet sind, die Schulfähigkeit 
zu beeinflussen (Schuleingangsuntersuchungen). 2Sie können die Schuleingangsuntersuchun-
gen durch Ärztinnen und Ärzte vornehmen lassen, die nicht im öffentlichen Gesundheitsdienst 
tätig sind. 3Die Landkreise und kreisfreien Städte teilen den Erziehungsberechtigten (§ 55 des 
Niedersächsischen Schulgesetzes) die Untersuchungsergebnisse für ihr Kind mit. 4Der aufneh-
menden Schule werden nur die für die Schulfähigkeit bedeutsamen Untersuchungsergebnisse 
mitgeteilt. 5Das Landesgesundheitsamt kann einheitliche fachliche Anforderungen für die Durch-
führung der Schuleingangsuntersuchungen empfehlen. 
 
 (3) Die Landkreise und kreisfreien Städte nehmen die Aufgaben der zuständigen Stellen 
für die Zahngesundheitspflege nach § 21 Abs. 1 Satz 1 des Fünften Buchs des Sozialgesetz-
buchs wahr. 
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§ 6 
Umweltbezogener Gesundheitsschutz 

 
 Die Landkreise und kreisfreien Städte beobachten, untersuchen und bewerten Gesund-
heitsgefährdungen und Gesundheitsschäden, die auf Umwelteinflüssen beruhen, und wirken 
auf deren Verhütung und Beseitigung hin. 
 

§ 7 
Untersuchungen und Begutachtungen 

 
 (1) 1Die Landkreise und kreisfreien Städte haben ärztliche Untersuchungen und Begutach-
tungen vorzunehmen und hierüber Gutachten, Zeugnisse und Bescheinigungen zu erstellen, 
soweit solche Tätigkeiten durch Gesetz oder Verordnung von einer Gesundheitsbehörde, einem 
Gesundheitsamt oder einer Amtsärztin oder einem Amtsarzt verlangt werden. 2Soweit Tätigkei-
ten nach Satz 1 im Auftrag einer anderen juristischen Person des öffentlichen Rechts wahrge-
nommen werden, die deren Personal betreffen, handeln die Landkreise und kreisfreien Städte 
im übertragenen Wirkungskreis. 
 
 (2) 1Für Aufgaben nach Absatz 1 ist der Landkreis oder die kreisfreie Stadt zuständig, in 
deren Bezirk die zu untersuchende oder zu begutachtende Person ihren gewöhnlichen Aufent-
halt hat oder zuletzt hatte. 2Hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzes, so ist der Landkreis oder die kreisfreie Stadt zuständig, in des-
sen oder deren Bezirk der Anlass für die Amtshandlung hervortritt. 
 

§ 8 
Gesundheitsberichterstattung 

 
 (1) 1Die Gesundheitsberichterstattung dient der Planung und Durchführung von Maßnah-
men, die die Gesundheit fördern und Krankheiten verhüten. 2In den Berichten werden Daten 
und Informationen zielgruppenbezogen und geschlechterspezifisch dargestellt und bewertet. 
 
 (2) 1Die Landkreise und kreisfreien Städte beobachten, beschreiben und bewerten die ge-
sundheitlichen Verhältnisse ihrer Bevölkerung, insbesondere die Gesundheitsrisiken, den Ge-
sundheitszustand und das Gesundheitsverhalten. 2Dazu sammeln sie nicht personenbezogene 
und anonymisierte Daten, werten diese nach epidemiologischen Gesichtspunkten aus und füh-
ren sie in Fachberichten zusammen (kommunale Gesundheitsberichterstattung). 3In die Be-
richterstattung sollen auch anonymisierte Ergebnisse von Schuleingangsuntersuchungen nach 
§ 5 Abs. 2 Satz 1 und Untersuchungen im Rahmen der Zahngesundheitspflege nach § 5 Abs. 3 
einbezogen werden.  
 
 (3) Das Landesgesundheitsamt kann im Einvernehmen mit den kommunalen Spitzenver-
bänden landeseinheitliche Anforderungen an Inhalt und Form der Datensammlung und Fachbe-
richterstattung nach Absatz 2 festlegen, soweit dies für den Vergleich oder die Zusammenfüh-
rung von Ergebnissen der kommunalen Gesundheitsberichterstattung erforderlich ist. 
 
 (4) Das Landesgesundheitsamt erstellt Fachberichte zur gesundheitlichen Situation der 
niedersächsischen Bevölkerung (Landesgesundheitsberichte).  
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§ 9 
Aufgaben des Landesgesundheitsamtes 

 
 1Das Landesgesundheitsamt berät und unterstützt Behörden und Einrichtungen bei Fragen 
der Förderung und des Schutzes der Gesundheit der Bevölkerung. 2Zu diesem Zweck nimmt es 
insbesondere folgende Aufgaben wahr: 
 
1. Es sammelt die für die Aufgaben nach Satz 1 erforderlichen Daten und bewertet diese ins-
besondere unter epidemiologischen Gesichtspunkten. 
 
2. Es führt mikrobiologische, umweltmedizinische und wasserhygienische Untersuchungen 
einschließlich krankenhaushygienischer Analysen durch. 
 

§ 10 
Weitere Aufgaben 

 
 (1) 1Für die Aufgaben, die nach anderen Rechtsvorschriften der unteren Gesundheitsbe-
hörde, dem Gesundheitsamt, der Amtsärztin oder dem Amtsarzt zugewiesen sind und nicht un-
ter die §§ 3 bis 9 fallen, sind die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig. 2Die Aufgaben 
nach Satz 1 gehören zum übertragenen Wirkungskreis. 
 
 (2) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Verordnung die Zuständigkeit für Aufgaben 
nach Absatz 1 Satz 1 auf das Fachministerium oder eine andere Landesbehörde zu übertragen, 
wenn dies zur sachgerechten Erfüllung der Aufgaben erforderlich ist. 
 

§ 11 
Kosten 

 
 1Die den Landkreisen und kreisfreien Städten bei der Wahrnehmung von Aufgaben des 
übertragenen Wirkungskreises nach diesem Gesetz entstehenden Kosten werden, soweit sie 
nicht anderweitig gedeckt sind, im Rahmen des Finanzausgleichs abgegolten. 2Dies gilt auch, 
soweit den Gemeinden nach § 3 Abs. 2 Aufgaben übertragen werden. 
 
 
 


